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Straße:
Ort:
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	Betriebsanweisung
Mikrowellengeräte
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	1. ANWENDUNGSBEREICH

	Diese Betriebsanweisung enthält allgemeine Regeln für das Arbeiten mit dem Mikrowellengerät

	2. GEFAHREN FÜR MENSCH UND UMWELT

	[image: Stromschlag][image: heiße Oberfläche]
	· Stromschlag.
· Verbrennungen und Verbrühungen durch heißes Material, dampfendes und kochendes Kochgut
· Verbrühungen durch überschwappende, heiße Flüssigkeiten und ungeeignete und/oder nicht standfeste Aufstellungsorte.
· Austritt von gesundheitsschädlichen Mikrowellen durch die Mikrowellentür.

	3. SCHUTZMASSNAHMEN UND VERHALTENSREGELN

	
[image: ]
[image: http://praevention.portal.bgn.de/files/560/thumb_51c16e4b4e617_m026.gif]

[image: http://praevention.portal.bgn.de/files/560/thumb_51c1644a37857_m009.gif]
	· Gerät nur für den zugelassenen Gebrauch einsetzen, nicht zweckentfremdet einsetzen. 
· Vor Benutzung der Mikrowelle ist die Gebrauchsanweisung zu lesen.
· Die zu erwärmenden Lebensmittel und Materialien auf Mirkowellentauglichkeit prüfen.
· Gerät nicht im Personendurchgangsbereich aufstellen; freie Bewegungsfläche von 1,20m Breite gewährleisten.
· Auf sicheren Stand prüfen.
· Das Gerät vor großer Hitze und Nässe schützen.
· Die oberste Ebene sollte eingesehen werden können. Daher eine Höhe von 1,60m nicht überschreiten.
· Garwannen mit Flüssigkeiten nur bis zu einer Höhe einschieben, die von allen Mitarbeitenden eingesehen werden kann.
· Beim Herausnehmen erwärmter Speisen einen Topflappen oder geeignete Handschuhe tragen.
· Für die Arbeit in Küchen vorgeschriebene Schutzausrüstung benutzen.

	4. VERHALTEN IM GEFAHRENFALL

	
[image: http://praevention.portal.bgn.de/files/560/thumb_51c16b814285a_m021.gif]

	· Gerät bei Störungen / untypischen Geräuschen / Verdacht auf Beschädigungen außer Betrieb nehmen.
· Brennendes Fett/Öl niemals mit Wasser löschen, sondern Fettbrandlöscher verwenden.
· Mikrowellengerät außer Betrieb nehmen und als „gesperrt“ kennzeichnen.
· Meldung an den Träger / Verantwortlichen.

	5. ERSTE HILFE

	[image: Beschreibung: Notruf Unfall]    112

	· Ersthelfer/in heranziehen.
· Lassen Sie auch kleinere Verletzungen sofort behandeln.
· Suchen Sie den Durchgangsarzt auf, wenn aufgrund der Verletzung mit Arbeitsunfähigkeit zu rechnen ist.
· Melden Sie den Unfall unverzüglich dem Träger/Verantwortlichen.
· Achten Sie darauf, dass über jede Erste-Hilfe-Leistung, Aufzeichnungen in einem Verbandbuch gemacht werden.
[bookmark: _GoBack]Ersthelfer/in:	


	6. INSTANDHALTUNG/ENTSORGUNG

	
	· Instandhaltung/Wartung und Reparaturen dürfen nur vom Kundendienst/beauftragten fachkundigen Personen vorgenommen werden.
· Serviceinspektion gemäß Herstellerangaben.
· Bei elektrischen Geräten die vorgeschriebene elektrische Betriebsmittelüberprüfung 
durchführen.

	
Datum:                                   Unterschrift:
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EKIBA-BA-Leitern und Tritte 02.2018.docx
		Evangelische Landeskirche in Baden

Kirchengemeinde:

(oder) Einrichtung:

Straße:

Ort:

Tel:

		Betriebsanweisung 

Leitern und Tritte

		[image: Logo Ordner]



		1. ANWENDUNGSBEREICH



		Diese Betriebsanweisung gilt für die Benutzung von Leitern und Tritten



		2. GEFAHREN FÜR MENSCH UND UMWELT



		[image: ]

		· Gefährdung durch Absturz von der Leiter, z.B. herunterfallen, abrutschen der Leiter oder der Benutzerin, des Benutzers, Umkippen der Leiter.

· Herabfallen von Gegenständen.



		3. SCHUTZMASSNAHMEN UND VERHALTENSREGELN
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		· Leiter und Tritte vor Benutzung überprüfen.

· Bei der Arbeit nicht zu weit hinauslehnen, Schwerpunkt beachten.

· Auf- und Abstiegsflächen frei von Gegenständen halten.

· Spreizsicherung vor dem Besteigen spannen.

· Leitern nicht hinter geschlossenen Türen aufstellen.

· Stehleitern nicht als Anlegeleitern benutzen.

· An Treppen und anderen unebenen Standorten einen sicheren Höhenausgleich oder eine Spezialleiter verwenden.

· Den Anstellwinkel von 65°- 75° einhalten. U.U. anbinden oder von einer zweiten Person festhalten lassen.

· Anlegeleitern mindestens einen Meter über die Austrittsstelle hinausragen lassen (ca. 4 Sprossen).

· Schuhsohlen frei von Verunreinigungen und Öl halten (Abrutschgefahr).

· Mit dem Gesicht zur Leiter auf- und absteigen und sich mit mindestens einer Hand festhalten. 

· Die obersten beiden Sprossen einer Stehleiter nicht besteigen.

· Leitern sind nur für Arbeiten von geringem Umfang einzusetzen.

· Die Standfläche darf maximal 7,0 m über der Aufstellfläche sein.

· Das Gesamtgewicht von Werkzeug und Material darf 10 kg nicht überschreiten.

· Arbeiten in mehr als 2,0 m Höhe nicht länger als insgesamt 2 Std./Schicht.

· Im Freien keine Gegenstände mit mehr als 1,0 m2 Windfläche mitnehmen.

· Keine Stoffe und Geräte benutzen, die eine zusätzliche Gefahr darstellen (z. B. Gefahrstoffe, Schweißgeräte).

· Leitern und Tritte sind so aufzubewahren, dass sie gegen mechanische Beschädigungen, Austrocknen, Verschmutzen und Durchbiegen geschützt sind.

· Leitern auf keinen Fall provisorisch flicken und nicht behelfsmäßig verlängern.



		4. VERHALTEN IM GEFAHRENFALL/BEI STÖRUNGEN



		



		· Leiter bei Verdacht auf Beschädigungen außer Betrieb nehmen.

· Leiter als „gesperrt“ (z.B. mit einem Sperrband) kennzeichnen.

· Meldung an den Träger/Verantwortlichen.



		5. ERSTE HILFE/VERHALTEN BEI UNFÄLLEN



		[image: Beschreibung: Notruf Unfall]   112

		· Ersthelfer/in heranziehen.

· Lassen Sie auch kleinere Verletzungen sofort behandeln.

· Suchen Sie den Durchgangsarzt auf, wenn aufgrund der Verletzung mit Arbeitsunfähigkeit zu rechnen ist.

· Melden Sie den Unfall unverzüglich dem Träger/Verantwortlichen.

· Achten Sie darauf, dass über jede Erste-Hilfe-Leistung, Aufzeichnungen in einem Verbandbuch gemacht werden.

[bookmark: _GoBack]Ersthelfer/in:





		6. INSTANDHALTUNG/ENTSORGUNG



		

		· Instandhaltung/Wartung und Reparaturen dürfen nur vom Kundendienst/beauftragten fachkundigen Personen vorgenommen werden.

· Serviceinspektion auf ordnungsgemäßen Zustand entsprechend den Einsatzbedingungen durch eine dazu befähigte Person durchführen (ggf. mindestens 1 Mal jährlich).

· Ggf. eine Leiterbeauftragte oder ein Leiterbeauftragter benennen. 



		

Datum:                                   Unterschrift:
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